
Umweltinformation der Gemeinde Gais

ABFALLENTSORGUNGABFALLENTSORGUNG
20252025

GETRENNTE MÜLLSAMMLUNG

Wir führen die getrennte Müllsammlung folgender Müllarten durch:

� Papier, Glas und Kleinmetalle (Dosen)

� Kartone

� Plastikkisten und –flaschen, Kunststoffhohlkörper

� Organischer Hausmüll (Biomüll)

� Giftig-schädliche Abfälle

� Bratfett und Altöl

� Häuslicher Sperrmüll

� Elektromüll

� Restmüll (alle Abfälle, die nicht in die obigen Gruppen einzureihen sind)

� Bauschutt in kleinen Mengen

Dabei wollen wir folgendes erreichen:

� die Verwertung der Abfälle durch Wiedergewinnung von Stoffen und Material

� Abfälle verwerten und Materialien wiedergewinnen

� Techniken in der Wiedergewinnungsanlage verbessern, weniger Energieverbrauch, weniger Schadstoff-

ausstoß

� Kleinere und weniger gefährliche Abfallfraktionen

� Insgesamt weniger Restabfälle

Die Grundprinzipien der Müllordnung sind:

� Müllreduzierung und -vermeidung

� Wiederverwertung der Abfälle durch den Einsatz umweltfreundlicher Verfahren

� Staffelung der Müllgebühren nach dem Verursacherprinzip

Detaillierte Informationen erfahren Sie in folgenden Anlagen:

Anlage 1: Schadstoffsammlung & Kartonagensammlung

Anlage 2: Wertstoffsammlung

Anlage 3: Restmüllsammlung

Anlage 4: Biomüll- und Grünmüllsammlung

Anlage 5: Recyclinghof
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KARTONAGENSAMMLUNG 2025KARTONAGENSAMMLUNG 2025
(bis auf Widerruf)(bis auf Widerruf)

TERMINE & SAMMELSTELLEN - KARTONAGENSAMMLUNG

Gais/Uttenheim freitags (wöchentlich) 07.00 Uhr

Mühlbach/Tesselberg jeden 1. Donnerstag im Monat frühmorgens

Gais Uttenheim

Anfang Bacherweg Verwertungsinsel Kreuzbichlstraße Verwertungsinsel

Untergasse - Pranter Anger Verwertungsinsel Tauferer Straße Bushaltestelle

Untergasse Wiesemannplatz Weidachstraße Vereinshaus

Ulrich-von-Taufers-Str. Gemeindeplatz

Kehlburger Straße Hecherplatz Mühlbach

Kehlburger Straße Verwertungsinsel Grundschule Mühlbach

Talfriedenstraße Lercher Wertstoffinsel in Tesselberg

Talfriedenstraße Verwertungsinsel

Lützelbucher Straße Verwertungsinsel

Einfahrt Sportzone Verwertungsinsel

Industriezone Platz Seeber Holzböden

� Kartone dürfen frühestens am Vorabend zur Sammelstelle gebracht werden.

� Die Kartone müssen sauber sein!

� Die Kartone falten, ineinander schachteln und bündeln: Sie sparen Platz und verhindern Windflug

� Die Abgabe von Milchtüten, Nylon, Styropor, usw. ist verboten.

� Abgegeben werden können Schachteln/Kartone aller Art, Verpackungsmaterial aus Karton, Wellpappe
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WERTSTOFFSAMMLUNG 2025WERTSTOFFSAMMLUNG 2025

Wertstoffe sind Stoffe, die nach ihrem Gebrauch wieder genutzt, zu anderen Produkten umgewandelt oder in

Rohstoffe gespaltet werden können. Man kann sie wiederverwerten, wodurch sie in den Wirtschaftskreislauf

zurückkehren. Um einen Beitrag zur Umwelt zu leisten, ist es wichtig, dass wir die verschiedenen Wertstoffe

strikt trennen und entsorgen.

In Gais ist es möglich, verschiedene Wertstoffe in den dafür vorgesehenen Wertstoffcontainern zu entsor-

gen. Dabei muss man Altglas, Altpapier und Kleinmetalle in unterschiedlichen Containern entsorgen.

� Grüner Container Altglas: Flaschen und Hohlgläser

� Gelber Container Altpapier: nur sauberes Papier, kein Nylon

� Blauer Container Kleinmetalle (Dosen)

STANDORTE DER WERTSTOFFINSELN

Gais

Standort Metall Glas Papier

Anfang Bacherweg

Untergasse – Pranter Anger

Ulrich-von-Taufers-Str. – Gemeindeplatz

Kehlburger Straße

Talfriedenstraße

Lützelbucher Straße

Einfahrt Sportzone

Industriezone – Isodomus

Gewerbegebiet – Tennishaus

Bacherweg

Uttenheim

Standort Metall Glas Papier

Kreuzbichlstraße

Weidachstrasse – Haus der Dorfgem.

Einsbergstraße

� Die Container sind flächendeckend aufgestellt und jederzeit zugänglich. 

� Die Gläser, Flaschen, Dosen und das Papier sind in den jeweiligen Container einzuwerfen!

� Die leeren Kisten, Kartone und Säcke müssen wieder mit nach Hause genommen werden!
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RESTMÜLLSAMMLUNG 2025RESTMÜLLSAMMLUNG 2025

Die Restmüllentsorgung erfolgt in grünen Säcken zu 20 und/oder 40 Liter oder mit Restmüllcontainern zu

1.100 Liter (vor allem für Betriebe geeignet).

Der Gemeindeausschuss legt jedes Jahr die  Mindestmenge (Liter)  pro Person fest,  welche jedenfalls  in

Rechnung gestellt wird, unabhängig davon, ob diese Menge abgegeben wurde oder nicht. Die Mindestmüll-

menge für das Jahr 2025 beträgt 200 Liter pro Person.

Zu Beginn eines jeden Jahres werden Termine festgelegt, an welchen die Bürgerinnen und Bürger

die Möglichkeit haben, diese Mindestmenge an Müllsäcken für das jeweilige Jahr abzuholen.

TERMINE FÜR DIE ABHOLUNG VON ZUSÄTZLICHEN MÜLLSÄCKEN

Gais Steueramt zu den Öffnungszeiten 09.00 – 12.30 Uhr

Mühlbach
Tesselberg

Grundschule Mühlbach
Sonntags nach dem Gottesdienst;
am letzten Sonntag im Monat werden keine Säcke verteilt

TERMINE REST- UND BIOMÜLLSAMMLUNG

05.00 Uhr
Tesselberg
Mühlbach

Dienstags (14-tägig)
14.01. 28.01. 11.02. 25.02. 11.03. 25.03. 08.04. 22.04.

06.05. 20.05. 03.06. 17.06. 01.07. 15.07. 29.07. 12.08.

26.08. 09.09. 23.09. 07.10. 21.10. 04.11. 18.11. 02.12.

16.12. 30.12. 2025

05.30 Uhr
Uttenheim

Bauhof

Dienstags (14-tägig)
14.01. 28.01. 11.02. 25.02. 11.03. 25.03. 08.04. 22.04.

06.05. 20.05. 03.06. 17.06. 01.07. 15.07. 29.07. 12.08.

26.08. 09.09. 23.09. 07.10. 21.10. 04.11. 18.11. 02.12.

16.12. 30.12. 2025

05.30 Uhr Uttenheim Dienstags (wöchentlich)

06.00 Uhr Gais Dienstags (wöchentlich)

� Die Müllsäcke dürfen frühestens am Vorabend zur Sammelstelle gebracht werden.



� Es werden nur grüne Säcke mit der Aufschrift „GEMEINDE GAIS“ mitgenommen.

� Die Restmüllbehälter/Container (1100 Liter) werden mit einem Chip versehen. Die Entleerungen des Be-

hälters werden mit Hilfe dieses Chips erfasst.

� Falls ein Container entleert werden soll, muss er für den Fahrer gut sichtbar sein oder entsprechend ge-

kennzeichnet werden – für den Fahrer darf also kein Zweifel bestehen, ob der Behälter entleert werden

soll oder nicht.

� Container dürfen nur so weit gefüllt werden, dass sich der Deckel vollständig schließt. Überfüllte Rest-

müllbehälter werden nicht entleert.

� Der Müll darf nicht in die Container gepresst werden, da dadurch Probleme bei der Entleerung entstehen

und dies der Verrechnung nach Volumen widerspricht.

VORLÄUFIGE TARIFE FÜR DIE RESTMÜLLENTSORGUNG

Grundgebühr/Haushalte zuzüglich 10% Mwst

Grundtarif pro Person =    17,1739 Euro

Grundtarif Person/Zweitwohnung =    17,1739 Euro

Mengengebühr pro Liter =      0,1161 Euro

Biomüllsammlung – 120 Liter =        89,00 Euro

Biomüllsammlung – 240 Liter =      178,00 Euro

Die Müllgebühr ist die Summe aus Grund- und Mengengebühr.
Bei Zweitwohnungen werden als Grundlage für die Berechnung der Grundgebühr pauschal 3 Personen fest-
gelegt. Die Mindestmenge beträgt 300 Liter (100 Liter/Person).

GELTENDE TARIFERMÄSSIGUNGEN

Von Amtswegen:

� Für Haushalte und Betriebe, die nicht wöchentlich/ganzjährig angefahren werden
   Reduzierung von 30% auf die Grundgebühr  

� Kinder bis zu drei Jahren
   Reduzierung von 15,00 Euro netto pro Jahr und Kind  

Auf schriftlichen Antrag:

� Für Haushalte und Betriebe, die mehr als 300 m von der nächsten Sammelstelle entfernt sind

   Reduzierung von 30% auf die Grundgebühr   (einmalig Antrag zu stellen)

� Für Haushalte und Betriebe, die nicht wöchentlich/ganzjährig angefahren werden UND mehr als 300 m
von der nächsten Sammelstelle entfernt sind

   Reduzierung von 50% auf die Grundgebühr   (einmalig Antrag zu stellen)

� Pflegefälle: Für Personen, bei denen aufgrund nachgewiesener Pflegesituation mehr Müll anfällt

   Reduzierung von 1.600 Mengenliter pro Jahr   (die Ermäßigung ist für ein Jahr wirksam und muss jähr-
lich mit der Hinterlegung eines ärztlichen Zeugnisses bestätigt werden – die Formulare sind im Steuer-
amt der Gemeinde erhältlich)
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BIOMÜLL- UNDBIOMÜLL- UND
GRÜNMÜLLSAMMLUNG 2025GRÜNMÜLLSAMMLUNG 2025

Alle Haushalte und Betriebe in der Talsohle sind verpflichtet, den Biomüll getrennt abzugeben.

Der Restmüll darf keine Bioabfälle enthalten und der Biomüll darf keinen Grünmüll enthalten!

Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

� Teilnahme an der Biomüllsammlung

� Eigenkompostierung, welche nachgewiesen werden muss

(die Gemeinde ist verpflichtet, Kontrollen durchzuführen)

Haushalte/Betriebe, die an der Biomüllsammlung teilnehmen möchten, müssen das entsprechende Ansu-

chen im Steueramt abgeben und erwerben anschließend über die Gemeinde eine der folgenden Biotonnen:

120 Liter Tonne  = 34,16 Euro

240 Liter Tonne  =  46,36 Euro

Der Betrag wird nach Vorlage des Ansuchens in Rechnung gestellt und muss mittels beigelegtem Zahlungs-

schein PagoPA eingezahlt werden. Nach bestätigter Zahlung wird die Biotonne von einem unserer Mitarbei-

ter zugestellt.

TERMINE BIOMÜLLSAMMLUNG

Uttenheim dienstags (wöchentlich) 05.30 Uhr

Gais dienstags (wöchentlich) 06.00 Uhr

Die Biotonne darf frühestens am Vorabend zur Sammelstelle gebracht werden.

KOSTENLOSE REINIGUNG DER BIOMÜLLTONNEN

1. Reinigung 15.04.2025 8. Reinigung 22.07.2025

2. Reinigung 29.04.2025 9. Reinigung 05.08.2025

3. Reinigung 13.05.2025 10. Reinigung 19.08.2025

4. Reinigung 27.05.2025 11. Reinigung 02.09.2025

5. Reinigung 10.06.2025 12. Reinigung 16.09.2025

6. Reinigung 24.06.2025 13. Reinigung 30.09.2025

7. Reinigung 08.07.2025 14. Reinigung 14.10.2025



GEBÜHR FÜR DIE ENTSORGUNG DES BIOMÜLLS

Die Biomüllgebühr ist ein Fixbetrag. Die Gebühr bleibt immer gleich, unabhängig davon, wie viel und wie oft

Sie Biomüll abgeben.

Normalnutzer: 120 Liter Tonne  =  89,00 Euro/Jahr, 240 Liter Tonne  =  178,00 Euro/Jahr

Intensivnutzer: 120 Liter Tonne  =  133,50 Euro/Jahr, 240 Liter Tonne  =  267,00 Euro/Jahr

HINWEISE FÜR DAS SAMMELN DES BIOMÜLLS

� Je trockener die Bioabfälle sind, umso weniger Geruchsprobleme entstehen. Es ist deshalb günstig, Kü-

chenabfälle  in  Papier (Küchenrolle,  Servietten,  Papiersäckchen ...)  einzuwickeln, denn Papier bindet

Feuchtigkeit.

� Die Biotonne nicht in die Sonne stellen.

� Die Biotonne im Winter vor Frost schützen.

Was gehört in die Biotonne? Das gehört NICHT in die Biotonne!

� Küchenabfälle pflanzlichen und tierischen Ur-

sprungs

� Obst- und Gemüseabfälle

� Kaffeesatz, -filter, Tee, Teebeutel

� verdorbene Lebensmittel  & Speisereste    

ohne Verpackungen

� Fleischreste

� Kunststoffe, Verpackungen, Folien, kompos-

tierbare Plastiktüten

� Hygieneartikel

� Textilien

� Hundekot und Streu für Haustiere

� Erde, Sand, Kiens, Steine

� Speiseöl

� Zigarettenstummel

� Knochen,  Eierschalen,  Muschelschalen,

Nussschalen

� Äste, Hecken- und Baumschnitt, Wurzelstö-

cke, Gras, Laub, Grünschnittabfälle

� Asche

GRÜNMÜLLSAMMLUNG

Illegales Ablagern von Gartenabfällen, Pflanzen, Strauchresten und Rasenschnitt ist strafbar!

Immer wieder gehen Beschwerden ein, dass Grünmüll illegal abgelagert wird. Illegal abgelagerte Bioabfälle

verunstalten das Landschaftsbild, verursachen Geruchsbelästigung und bei unsachgemäßer Lagerung kön-

nen sie zu gefährlichen Sickerwässern und Gärprozessen führen.

Um allen Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit zu geben, diese Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen,

bieten wir  mehrere Termine an, an welchen Pflanzen und Erde von Balkon, Garten und Gräbern entsorgt

werden dürfen:

Wochentag Datum

Termine werden noch festgelegt

In der restlichen Zeit können die Grünmüllabfälle im Recyclinghof bzw. in der Mülldeponie in Brun-

eck/Percha entsorgt werden.

Anlage 5
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RECYCLINGHOF 2025RECYCLINGHOF 2025

Der Recyclinghof unserer Gemeinde befindet sich in der Industriezone in Gais, Josef-Riehl-Straße 13, ge-

genüber dem Bistro Montana/hinter der Firma Neolit (ex Lecablock).

ÖFFNUNGSZEITEN

Gais
Recyclinghof

Josef-Riehl-Straße 13

jeden Dienstag   16.00 bis 18.30 Uhr

jeden Freitag 07.30 bis 09.30 Uhr

2. Samstag jeden Monats 09.00 bis 11.30 Uhr

An Feiertagen entfällt der Dienst.

KOSTENLOS ABGEGEBEN WERDEN KÖNNEN…

…  im Recyclinghof Gais:  

Kartonagen, Verpackungen aus Kunststoff (Flüssigkeitsbehälter bis zu einem Volumen von 5 Litern, Fla-

schen, Becher, Styropor), Verpackungen aus Metall (Dosen), Verbundverpackungen (Tetrapak), sauberes

Papier, Speiseöle und Bratfette, Metalle, Elektroschrott.

in begrenzten Mengen:

Kunststofffolien PE,  Bauschutt, Holz, Rasen- und Strauchschnitt, Tonerabfälle, Sperrmüll > 40 cm x 40 cm,

Schadstoffe (Batterien,  Sprays,  Medikamente, Farbdosen,  Ammoniak, Schwefeldioxid, Säuren, Pflanzen-

schutzmittel, …).

…  im Haus der Dorfgemeinschaft – Uttenheim (jeden 1. Freitag im Monat 13.00 bis 14.00 Uhr; ist der  

Freitag ein Feiertag, entfällt die Sammlung):

mitgenommen werden Speiseöle und Bratfette, Kunststoffhohlkörper bis zu einem Volumen von 5 Litern und

Plastikflaschen.



ENTSORGUNG VON SPEISEÖLEN UND BRATFETTEN

Jeder Bürger, der zu den Öffnungszeiten am Gelände des Recyclinghofes Speiseöle und Bratfette entsorgt,

erhält zur Entsorgung derselben von der Gemeinde kostenlos eine Ölkanne.

Bei der Abgabe einer vollen Ölkanne wird diese zurückbehalten und eine saubere, leere Ölkanne mitgege-

ben.

ENTSORGUNG VON KUNSTSTOFFHOHLKÖRPERN

Kunststoffhohlkörper  sind  getrennt  vom Restmüll  zu entsorgen.  Kunststoffhohlkörper  sind sämtliche Fla-

schen und kleine Kanister (Hohlkörper) aus Kunststoff, unabhängig von der Kunststoffart, also

� Kunststoffflaschen (z.B. PET-Flaschen)

� Waschmittel- und Reinigungsmittelflaschen aus Kunststoff

� kleine Kanister aus Kunststoff

� andere Flüssigkeitsbehälter aus Kunststoff mit wasserdichtem Verschluss

Eigenschaften für Kunststoffhohlkörper:

� muss einen wasserdichten Verschluss haben

� die abgegebenen Hohlkörper müssen entleert und kurz ausgespült werden

Was NICHT zur Sammlung der Kunststoffhohlkörper gegeben werden darf:

� Kunststofffolien, Kunststoffkübel, Kunststoffbecher (Joghurtbecher), Kunststoffteile und Kunststoffgehäu-

se, Kunststoffplatten und – Dämmungen, Kunststoffflaschen die Motoröl enthalten, u.ä.m.

� Plastikbehälter, in denen sich Lebensmittel befinden (Joghurt, Eis, Obst usw.)

ENTSORGUNG VON POLYSTYROL (WEISS)

� Sauberes Polystyrol Typ Styropor (weiß) wird getrennt gesammelt, z.B. Verpackungsmaterial von Hi-Fi

oder TV – Isoliermaterial. 

� Farbiges Polystyrol Typ Styrodur kommt zum Sperrmüll.

ENTSORGUNG VON SPERRMÜLL

Sperrmüll von größerem Ausmaß wird im Recyclinghof gesammelt. Es darf  nur Sperrmüll, der im eigenen

Haus anfällt, abgegeben werden. Kleiner Sperrmüll muss in den grünen Müllsäcken der Gemeinde entsorgt

werden! Betriebe müssen den von den Baustellen eingesammelten Sperrmüll selber entsorgen.  Bauschutt

kann in kleinen Mengen im Recyclinghof abgegeben werden. 

� Der Sperrmüll muss getrennt angeliefert werden!!!  

� Die  Anlieferung  von  sortiertem  Sperrmüll  durch  Privatpersonen  an  der  Mülldeponie  in  Bruneck/

Percha ist weiterhin ganzjährig möglich: täglich von Montag bis Freitag von 08.30 bis 11.30 Uhr (Tel.

0474/401345).

Abgegeben werden können:

� Sauberer und getrennter Sperrmüll wie z.B. Matratzen, Kunststoffkörper ab 5 Liter

� Isolierungen

� Farbiges Polystyrol (Styrodur)



Im Sperrmüll nicht abgegeben   werden dürfen:  

� Silofolien

� Nylon

� Altautos/Autoreifen

� Normaler Hausmüll

� Gifte und Motoröle 

ENTSORGUNG VON ELEKTROMÜLL

Elektromüll  kann  kostenlos     im Recyclinghof   abgegeben werden. Die elektrischen/elektronischen Produkte

müssen getrennt, gemäß der nachfolgenden Unterteilung, angeliefert werden:

R1 – Kühl- und Klimageräte, z. B.

� Kühlschränke
� Gefriergeräte
� Sonstige Großgeräte zur Kühlung, Konservierung und Lagerung von Lebensmitteln

R2 – große weiße Geräte, z. B.

� Waschmaschinen und Wäschetrockner
� Geschirrspüler
� Herde und Backöfen
� Elektrische Kochplatten und elektrische Heizplatten
� Mikrowellengeräte
� Sonstige Großgeräte zum Kochen und Verarbeitung von Lebensmitteln
� Elektrische Heizgeräte und Heizkörper
� Elektrische Ventilatoren

R3 – Fernsehgeräte

R4 – Gebrauchsgeräte, z. B.

� Haushaltskleingeräte wie Staubsauger, Reinigungsgeräte, Toaster, Friteusen, Bügeleisen, Waagen,
Kaffeemaschinen, Haartrockner, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Massagegeräte, Wecker

� IT- und Telekommunikationsgeräte wie Computer, Laptop, Drucker, Kopiergeräte, Faxgeräte, 
(Mobil)Telefone, Anrufbeantworter

� Geräte der Unterhaltungselektronik wie Radiogeräte, Videokameras, Playstation, CD-Player
� Elektrische und elektronische Werkzeuge (mit  Ausnahme ortsfester industrieller  Großwerkzeuge)
wie Bohrmaschinen, Sägen, Nähmaschinen, Geräte zum Drehen, Fräsen, Rasenmäher
� Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte wie Videospielkonsolen, Sportausrüstung mit elektrischen 

oder elektronischen Bauteilen, Geldspielautomaten
� Medizinische Geräte wie Analysegeräte, Beatmungsgeräte, Dialysegeräte
� Überwachungs- und Kontrollinstrumente wie Rauchmelder, Heizregler, Thermostate

R5 – Lichtquellen, z. B.

� Neonröhren
� Sparlampen
� Leuchtstoffröhren
� Kompaktleuchtstofflampen

ENTSORGUNG VON BAUSCHUTT IN GRÖSSEREN MENGEN 
ENTSORGUNG VON STEIN- UND GLASWOLLE
bei der Firma BWR

Als  Bauschutt bezeichnet man den Abfall, welcher während des Bauens anfällt, z. B. Baumaterialien wie

Beton, Backsteine, Klinkersteine und Mörtelreste.  Größere Mengen Bauschutt können bei der Firma BWR

(Industriezone Gais – hinter der Firma Betonform; Tel.: 0474/505056) auf eigene Kosten abgegeben werden.



ENTSORGUNG VON ALTAUTOS bei entsprechenden Unternehmen

Altautos, Autoreifen und Autobatterien müssen auf eigene Kosten zu einer autorisierten Werkstatt gebracht

werden. Diese übernimmt die Abmeldung bzw. Entsorgung und stellt die entsprechende Bescheinigung aus.

ENTSORGUNG VON ALTKLEIDERN (Caritas)

Die Caritas sammelt jährlich Altkleider. Die Kleidungsstücke müssen sauber und in gutem Zustand sein. Der

Termin wird rechtzeitig von der Pfarrcaritas bekannt gegeben.

Vor dem Recyclinghof sind zwei Sammelcontainer der Caritas für Altkleider zur Verfügung gestellt. Sie kön-

nen jederzeit mit gut erhaltenen Gebrauchtkleidern befüllt werden. 

SCHADSTOFFE

Unter Schadstoffen versteht man in der Umwelt vorhandene Stoffe oder Stoffgemische, die schädlich für

Menschen, Tiere, Pflanzen oder andere Organismen sein können. Dazu gehören z. B. Batterien, Sprays,

Medikamente, Farbdosen, Ammoniak, Schwefeldioxid, Säuren, Pflanzenschutzmittel.


